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Allgemeine Hinweise 
 

• Zuweisungstage 
Die Zuweisung der Zugtrassen bezieht sich nur auf die bei den Zugtrassen angeführten Re-
gelverkehrstage! 
 

• Zuweisung in Grenzabschnitten zu anderen Infrastrukturbetreibern 
Die Zuweisung von Zugtrassen erfolgt nur für die im Eigentum der Schiene OÖ stehende Ei-
senbahninfrastruktur. 
 

• Streckenabschnitte und Verkehrstage ohne Zuweisung wegen Dauersperren 
Anlage 2 beinhaltet eine Zusammenstellung der Zugtrassen, getrennt nach Streckenab-
schnitt, Kalendertage und Zugnummern, die wegen Dauersperre nicht im Gesamtlauf an al-
len begehrten Verkehrstagen zugewiesen werden können. 


